
 

Ergänzung zur Hausordnung des Jugendhauses Leinach, auf Grund 

der Corona-Pandemie. Zunächst für den Zeitraum bis 15.12.2021. 

Die folgenden Regelungen gelten solange sich die bayernweite Krankenhausampel auf Rot, 

„aktiv“ befindet. Es gilt 2 G. 

 

1. Buchungen des Jugendhauses sind möglich, alle regulären Betten (64) können genutzt 

werden, die Nutzung von Zustellbetten ist nicht möglich. 

Vollverpflegung oder Selbstversorgung sind möglich. 

Seit Mittwoch 24.11.2021 gelten verschärfte Regeln, im Jugendhaus Leinach gilt 2 G. Nur 

vollständig geimpfte und genesene Personen dürfen das Jugendhaus besuchen. Davon 

ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und Schüler*innen bis einschließlich 17 Jahren die 

regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen. 

Bei Anreise der Gästegruppe sind alle Teilnehmer anwesend, eine spätere Anreise einzelner 

oder Besuche weiterer Personen während des Aufenthaltes sind nicht möglich. Bei der 

Anreise gilt: Für die Verantwortlichen: Bitte halten Sie die Teilnehmerliste (Name, Anschrift, 

Geburtsdatum und Telefonnummer oder E-Mail, bei Jugendlichen, die der Eltern) bereit. 

Für alle Gäste: Bitte halten Sie Ihren Impfnachweis bzw. Nachweis als Genesene*r und den 

Ausweis bereit, Schüler*innen bis 17 Jahren halten bitte ihren Schülerausweis bereit. 

Das Jugendhaus wird der Gästegruppe gereinigt und desinfiziert zur Verfügung gestellt. Nach 

der Gästeabreise wird das Jugendhaus wieder vom Personal des Jugendhauses gereinigt und 

desinfiziert. 

Grundsätzlich gilt:  

Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, – Personen mit 

unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere (wie z. 

B. Atemnot, Husten, Schnupfen) und Gäste mit einem positiven Testergebnis dürfen das 

Jugendhaus nicht besuchen. Sollten Gäste während des Aufenthalts Symptome entwickeln, 

haben sie sich unverzüglich zu isolieren und dürfen Gemeinschaftsräumlichkeiten nicht mehr 

betreten. Sie haben so rasch wie möglich den Aufenthalt zu beenden.  

 

2. Im gesamten Haus besteht die Verpflichtung eine Mund- Nasemaske zu tragen. Bei roter 

Krankenhausampel ist die Maskenpflicht auch bei 2 G nicht aufgehoben. Die Gäste bringen 

eigene Mund- Nasemasken mit. Zulässig sind nur FFP2 Masken, Schüler (bis zum 16 

Geburtstag) dürfen auch medizinische Masken verwenden. Im eigenen Zimmer und bei den 

Mahlzeiten kann die Maske abgenommen werden. 

In den Aufenthaltsräumen kann die Maske bei Einhaltung des Mindestabstandes ebenso 

abgenommen werden. 

In allen Bädern, am Haupteingang und am Zugang zum Speisesaal befinden sich 

Desinfektionsmittelspender, von den Gästen wird erwartet die Hände regelmäßig zu 

desinfizieren. 

Alle Gäste achten außerdem auf auseichend Abstand, mindestens 1,5 m. 

 



3. Die Aufenthaltsräume im Haus 1, 2 und 3 sowie die beiden Werkräume können genutzt 

werden. Sollte der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden können sind o.g. 

Masken zu tragen.  

Im Speisesaal können die Masken abgenommen werden, nachdem die Gäste ihre Plätze 

eingenommen haben 

Unsere Mehrzweckhalle kann für Seminare mit Bestuhlung, oder mit Stühlen und Tischen 

genutzt werden, wenn die Mindestabstände nicht eingehalten werden können, sind Masken 

zu tragen. Die Mehrzweckhalle kann auch für Sport genutzt werden. Auch bei sportlicher 

Betätigung ist eine Maske zu tragen. 

Die Gästegruppe lüftet die Räume ausreichend, mindestens zehn Minuten pro Stunde. 

 

4. Information für Selbstversorger: Auch in der Selbstversorgerküche müssen Masken getragen 

werden, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Die Selbstversorgerküche 

ist nach dem Zubereiten jeder Mahlzeit zu reinigen und zu desinfizieren, das Gleiche gilt für 

die Tische im Speisesaal. Spülmittel und ausreichend Geschirrtücher sind von den Gästen 

mitzubringen. Flächendesinfektionsmittel wird vom Jugendhaus bereitgestellt. 

Die kleine Selbstversorgerküche im Haus 1 ist auch verfügbar, es gelten die gleichen Regeln. 

 

5. Die Gäste planen wann immer möglich Aufenthalte im Freien. Nutzen Sie unseren Hof und 

die Wiesen auf dem Gelände des Jugendhauses, natürlich unter Einhaltung der Nachtruhe. 

Der Parkplatz vor dem Jugendhaus ist nicht für den Aufenthalt der Gäste geeignet. 

 

 

 

 

 

Der Bucher/Unterzeichner verpflichtet sich diese Ergänzung der Hausordnung einzuhalten, bzw. 

diese für den Aufenthalt im Jugendhaus umzusetzen. Bei Überschneidungen mit der Hausordnung in 

einzelnen Punkten gilt jeweils diese Ergänzung. 

 

_____________________________________ 

Ort, Datum                                       Unterschrift 

 


